
 

 

Rubrik: Schuldbetreibungen 
Unterrubrik: Zahlungsbefehl 
Publikationsdatum: SHAB 08.01.2021 
Zusätzliche Publikationen: KABSZ 08.01.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.01.2022 
Meldungsnummer: SB02-0000022456 
 

Publizierende Stelle 
Betreibungskreis Altendorf / Lachen, Seeplatz 1, 8853 Lachen SZ

Zahlungsbefehl SAS aquisition & sales AG

Schuldner:  
SAS aquisition & sales AG 
CHE-114.797.084 
Zürcherstrasse 37d 
8852 Altendorf 

Gläubiger:  
Anke und Jan Schäfer 
Mährenhäuserstrasse 39  
96479 Weitramsdorf, Germany 

Vertreter:  
Ines Moczorodynski (-Schäfer) 
Baumgartenstrasse 3  
9243 Jonschwil 

Angaben zum Zahlungsbefehl:  
Art der Schuldbetreibung:  
Ordentliches Verfahren 

Zahlungsbefehl-Nummer:  
2230319 vom 19.10.2020 

Forderungen:  
CHF 242752.50 nebst Zins zu 5 % seit 16.09.2020 
Die Investsumme von insgesamt 225'000 EUR ist basierend auf falschen Angaben von 
Zins24 nicht auf ein auf die Namen der Gläubiger laufendes Konto, sondern auf ein 
Konto dritter überwiesen worden, und gem. Angaben der Empfängerbank dann 
weitergeleitet. Eine erfolgte fristlose Kündigung aller Verträge aus wichtigem Grund (an 
Zins24 zugestellt per Einschreiben am 11.09.2020, parallel per Email übermittelt am 



02.09.2020) mit Rückzahlungsaufforderung innerhalb von 14 Tagen blieb 
unbeantwortet. Somit wird eine sofortige Rückzahlung gefordert. 

Zusätzliche Kosten:  
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten 

Forderungsgrund:  
Die Investsumme von insgesamt 225'000 EUR ist basierend auf falschen Angaben von 
Zins24 nicht auf ein auf die Namen der Gläubiger laufendes Konto, sondern auf ein 
Konto dritter überwiesen worden, und gem. Angaben der Empfängerbank dann 
weitergeleitet. Eine erfolgte fristlose Kündigung aller Verträge aus wichtigem Grund (an 
Zins24 zugestellt per Einschreiben am 11.09.2020, parallel per Email übermittelt am 
02.09.2020) mit Rückzahlungsaufforderung innerhalb von 14 Tagen blieb 
unbeantwortet. Somit wird eine sofortige Rückzahlung gefordert. 

Rechtliche Hinweise:  
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen 
binnen 20 Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil 
derselben oder das Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, 
so hat er dies innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der 
Kontaktstelle mündlich oder schriftlich zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird 
die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der bestrittene Betrag ziffernmässig genau 
anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten gilt. Sollte der Schuldner dem 
Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die Fortsetzung der 
Betreibung verlangen.  
Publikation nach SchKG 69. 

Kontaktstelle:  
Betreibungskreis Altendorf / Lachen 
Seeplatz 1  
8853 Lachen SZ 

Bemerkungen:  
am Domizil ist niemand erreichbar 
Aufenthaltsort des Funktionär unbekannt
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